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1. (1)Der Studienbeitrag ist ordentlichen Studierenden insbesondere zu erlassen

1. 1.fur die Semester, in denen sie nachweislich Studien oder Praxiszeiten im Rahmen von transnationalen EU-,
staatlichen oder universitaren Mobilitatsprogrammen absolvieren werden;

2. 2.fur die Semester, in denen sie auf Grund verpflichtender Bestimmungen im Curriculum Studien im
Ausland absolvieren werden;

3. 3.wenn die von ihnen zuletzt besuchte auslandische postsekundare Bildungseinrichtung mit der
Osterreichischen Universitat ein Partnerschaftsabkommen abgeschlossen hat, welches auch den
gegenseitigen Erlass des Studienbeitrages vorsieht;

4. 3a.wenn sie Staatsangehdrige von in der Studienbeitragsverordnung festgelegten Staaten sind, wobei sich
die Festlegung an den ,Least Developed Countries” gemaR der ,DAC List of ODA Recipients” zu orientieren
hat, welche vom Ausschuss fur Entwicklungshilfe (kurz DAC) der Organisation fur wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erstellt wird;

5. 4.welche die Voraussetzungen gemaR § 91 Abs. 1 erfiillen, auch bei Uberschreitung des in Abs. 1
festgelegten Zeitraumes fir Semester, in denen sie nachweislich mehr als zwei Monate durch Krankheit oder
Schwangerschaft bzw. durch Kinderbetreuungspflichten von Kindern bis zum 7. Geburtstag oder einem
allfalligen spateren Schuleintritt oder durch andere gleichartige Betreuungspflichten am Studium gehindert
waren;

(Anm.: Z 5 aufgehoben durch VfGH, BGBI. | Nr. 11/2017)

1. 6.welche die Voraussetzungen gemaR § 91 Abs. 1 erfillen, auch bei Uberschreitung des in Abs. 1
festgelegten Zeitraumes, wenn eine Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens
50 % festgestellt ist;

2. 7.wenn sie im vergangenen Semester Studienbeihilfe gemall dem Studienférderungsgesetz 1992, BGBI.

Nr. 305/1992, bezogen haben oder im laufenden Semester beziehen.

2. (2)Uber den Antrag auf Erlass des Studienbeitrages entscheidet das Rektorat. Dem Antrag sind die fir die
Entscheidung erforderlichen Nachweise beizufligen.

3. (2a)Das Rektorat ist berechtigt, Griinde festzulegen, bei deren Vorliegen aul3erordentlichen Studierenden, die
ausschlief3lich zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen zugelassen sind, der Studienbeitrag auf deren Antrag
erlassen werden kann.

4. (3)Studierende, denen gemal Abs. 1 Z 1 und 2 der Studienbeitrag erlassen wurde und die in diesem Semester
keine Studien oder Praxiszeiten im Sinne dieser Bestimmungen im Ausland absolviert haben, haben den
Studienbeitrag nachtraglich zu entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmaliig zu verfigen.

5. (4)Sofern Studierende den Erlass des Studienbeitrages durch unvollstandige oder unwahre Angaben
malRgebender Tatsachen schuldhaft veranlasst oder erschlichen haben, haben sie unbeschadet strafrechtlicher
Verantwortlichkeit den doppelten Studienbeitrag zu entrichten. Dies hat das Rektorat bescheidmalig zu
verfugen.

6. (5)Studierende, die beurlaubt sind, haben keinen Studienbeitrag zu entrichten. Studierenden, die auf Grund eines
unvorhergesehenen und unabwendbaren Eintritts eines Beurlaubungsgrundes wahrend des Semesters beurlaubt
wurden, ist auf Antrag ein bereits bezahlter Studienbeitrag riickzuerstatten, sofern der Zeitraum der Beurlaubung
mehr als die Halfte des betreffenden Semesters umfasst, wobei die lehrveranstaltungsfreie Zeit nicht zu
berUcksichtigen ist.

7. (5a)Studierenden, welche die in der ,Vereinbarung Uber die Studienleistung” gemaR § 59b Abs. 3 festgelegten
Verpflichtungen fur das jeweilige Semester erflllen, ist auf Antrag ein bereits bezahlter Studienbeitrag fur dieses
Semester rickzuerstatten, sofern dies in der Vereinbarung festgelegt wurde.

8. (6)Die Bundesministerin oder der Bundesminister fiir Frauen, Wissenschaft und Forschung ist berechtigt,
entsprechend den Schwerpunktsetzungen Osterreichs bei den MaRnahmen zur Unterstiitzung und Férderung
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung durch eine Verordnung Staaten festzulegen, deren Angehdrige von
der Entrichtung des Studienbeitrages befreit werden kdnnen. Die Befreiung erfolgt im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung auf Grund von Antrigen der Studierenden. Uber die Befreiung hat das Rektorat
binnen vier Wochen ab Antragstellung zu entscheiden. Auf die Befreiung besteht kein Rechtsanspruch.


https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/91
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/11
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/91
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1992_305_0/1992_305_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/59b

In Kraft seit 01.07.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 92 UG Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages
	UG - Universitätsgesetz 2002


